
Hildastrasse 66 . 79102 Freiburg i.Br. . Fon 0761 -7 86 86 . Fax 0761 -7 03 87 57

Bankettvereinbarung

Datum der Veranstaltung: ________ ab ________Uhr mit _______Personen  

Veranstalter:___________________________________________________ 

Leistungsgrundlage sind unsere Menüvorschläge sowie die Speisen- und Getränkekarte. 
Vorbestellte Leistungen müssen entsprechend der Personenzahl vergütet werden. Eine 
Mehr- oder Minderzahl kann nur bis zu 24 Stunden vor der Veranstaltung Berücksichtigung 
finden. Bei Absage einer fest vereinbarten Veranstaltung innerhalb 24 Stunden vor 
Veranstaltungsbeginn wird  eine Stornogebühr von 500.00 € erhoben.

Raummiete/Mindestverzehr 

Raum Mo-Fr
tagsüber 
11 -17 Uhr

Mo-Do 
abends
17 – 24 Uhr 

Fr-So abends 
17 – 01 Uhr 

Sa-So tagsüber 
10 -17 Uhr 

Nebenzimmer 600.00 700.00 800.00     600.00 
Hauptraum  
(ohne Theke) 

900.00 2000.00 2400.00 1800.00 

Ganzes Lokal 1500.00 2700.00 3200.00 2400.00 

Die Raummiete wird durch entsprechenden Verzehr getilgt. Bei Nichterreichen des 
Mindestverzehrs muss der verbleibende Rest der „Miete“  vom Veranstalter übernommen 
werden. 

Mitarbeiterkosten:

Unsere reguläre Öffnungszeit endet um 01.00 Uhr. Ab 1.00 Uhr werden die  
Raum- und Mitarbeiterkosten auf den Veranstalter umgelegt. Sie betragen pro Stunde und 
Mitarbeiter 22.00 €. 

Haftung: 

Fehlende, zerbrochene oder beschädigte Gegenstände stellen wir dem Veranstalter zum 
Wiederbeschaffungswert in Rechnung. 

Korkgeld:

Bringt der Veranstalter seinen Wein selbst mit, so erheben wir pro Flasche 7.00 €  Korkgeld 
für Bedienung, Zur-Verfügung-Stellung der Gläser und die Entsorgung des Altglases sowie 
der Korken. 
                                                                                                                  
Freiburg,___________________________      Freiburg,___________________________ 
               (Datum, Auftragnehmer)                                                    (Datum, Auftraggeber) 

Alle Rechnungsbeträge sind nach Leistungserhalt sofort und ohne Abzug fällig.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Freiburg. 




